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Bürgermeisterin

Beratungsgegenstand:
Bebauungsplan Nr. 7 "Rahrdumer Schweiz" - 2. Änderung;
hier: Aufstellungsbeschluss

Sachverhalt:

Der  Rat  der  Stadt  Jever  hatte  in  seiner  Sitzung  am  30.09.2010  u.a.  beschlossen,  den 
Kinderspielplatz Wiesenkamp aufzuheben. 

Dieser Kinderspielplatz ist im Bebauungsplan Nr. 7 "Rahrdumer Schweiz" als Grünfläche mit 
der  entsprechenden  Zweckbestimmung  festgesetzt  worden.  Da  diese  Fläche  als 
Wohnbaufläche verkauft werden soll, ist eine Änderung des Bebauungsplanes erforderlich. 

Das Änderungsverfahren kann im beschleunigten Verfahren nach § 13 a Baugesetzbuch 
(BauGB)  ohne  Durchführung  einer  Umweltprüfung  durchgeführt  werden.  Dafür  ist  ein 
entsprechender Aufstellungsbeschluss zu fassen. 

Beschlussvorschlag:

Die Stadt  Jever  beschließt  die  Aufstellung des Bebauungsplanes 
Nr. 7 "Rahrdumer Schweiz" - 2. Änderung, im beschleunigten Ver-
fahren nach § 13 a BauGB ohne Durchführung einer Umweltprüfung 
nach § 2 Abs. 4 BauGB (Aufstellungsbeschluss). 
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Ziel  dieser  Bebauungsplanänderung  ist  die  Umwandlung  einer  
Grünfläche mit der Zweckbestimmung "Spielplatz" in ein allgemei-
nes Wohngebiet. Der Geltungsbereich ist der diesem Aufstellungs-
beschluss beigefügten Übersichtskarte zu entnehmen. 

Anlagen:

- Auszug aus dem Bebauungsplan Nr. 7 "Rahrdumer Schweiz"
- Übersichtskarte des Geltungsbereich des zu ändernden Teilbereiches
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